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(8) In den Protokollen über das Ergebnis der Abstimmung 
der tatsächlich vorhandenen Bestände mit den Soll-Bestän
den sind Schlußfolgerungen und Maßnahmen zur Vermeidung 
künftiger Inventurdifferenzen festzulegen. Gleichzeitig sind 
Vorschläge zur Durchsetzung der disziplinarischen und mate
riellen Verantwortlichkeit zu unterbreiten, wenn nachgeord- 
nete Leiter oder Mitarbeiter schuldhaft gegen ihre Pflicht 
zur vollständigen und wahrheitsgetreuen Bestandsaufnahme 
der materiellen und finanziellen Mittel und Fonds des Be
triebes, zur Einhaltung der Vorschriften über die Bewertung 
der aufgenommenen Bestände, zur Meldung von Mißständen 
bei der Sicherung und Erhaltung des sozialistischen Eigen
tums, zur Klärung von Inventurdifferenzen oder als Kontrol
leur der ordnungsgemäßen Durchführung der Inventuren ver
stoßen. Die gefertigten Protokolle sind vom Inventurbeauf
tragten bzw. dem Inventurleiter zu unterschreiben und dem 
Hauptbuchhalter zur Kenntnis zu geben.

§36
Jahresabschlußprotokoll

(1) Über den Ablauf und das Ergebnis der Inventuren des 
Jahres hat der Inventurleiter ein Protokoll anzufertigen und 
zu unterschreiben. In diesem Protokoll ist auch darzulegen, 
mit welchem Ergebnis die Fragen der disziplinarischen und 
materiellen Verantwortlichkeit von den zuständigen Leitern 
geprüft und entschieden wurden.

(2) Der Leiter des Betriebes hat mit seiner Unterschrift 
auf dem Protokoll zu bestätigen, daß alle materiellen und 
finanziellen Mittel und Fonds zu den festgelegten Terminen 
bzw. in den vorgeschriebenen Zeitabständen durch Inven
turen belegt sind und daß alle Grund- und Umlaufmittel, 
für die im- Inventurplan di# permanente Inventur vorgese
hen war, im vorgeschriebenen Zeitraum mindestens einmal 
lückenlos erfaßt wurden. Er hat das Ergebnis der Inventur 
sowie die Maßnahmen zur Beseitigung von Mängeln in den 
Rechenschaftslegungen auszuwerten.

(3) Der Hauptbuchhalter hat zu bestätigen, daß die Kontrol
len gemäß § 33 ordnungsgemäß durchgeführt wurden.

§37
Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. als Leiter eines Betriebes gegen die Bestimmungen des 

§ 4 Abs. 1,
2. als Hauptbuchhalter eines Betriebes gegen die Bestim

mungen der §§ 33 und 34
verstößt oder

3. entgegen den Bestimmungen des § 4 Abs. 4 eigenmäch
tig Inventuren durchführt
oder

4. entgegen den Bestimmungen des § 27 Abs. 4 Termine der 
Inventurdurchführung vorher mitteilt,

kann mit einem Verweis oder einer Ordnungsstrafe bis 
500 Mark belegt werden.

(2) Eine Ordnungsstrafe bis 1 000 Mark kann bei vorsätz
lichen Ordnungswidrigkeiten gemäß Abs. 1 ausgesprochen 
werden, wenn

1. ein erheblicher Schaden verursacht wurde oder hätte ver
ursacht werden können,

2. die gesellschaftlichen Interessen grob mißachtet wurden 
oder

3. sie aus Vorteilsstreben oder wiederholt innerhalb von 
2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe geahndet 
wurden.

(3) Die Durchführung von Ordnungsstrafverfahren obliegt 
den Leitern
1. der zuständigen Inspektion der Staatlichen Finanzrevi

sion,
2. der Bezirksstellen der Staatlichen Zentralverwaltung für 

Statistik.
(4) Für die Durchführung von Ordnungsstrafverfahren und 

den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom i2. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungswidrig-, 
keiten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101).

Schlußbestimmungen
§38

Die zuständigen Revisionsorgane haben das Recht, bei 
Feststellung grober Mängel in der Durchführung der Inven
turen oder bei Nichterfüllung der Voraussetzungen für die 
Anwendung der permanenten Inventur gemäß ■§ 3 Abs. 4 die 
Wiederholung durch Stichtagsinventur termingebunden zu 
verlangen und die Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit der 
Jahresbilanz und der Ergebnisrechnung zeitweilig zu versa
gen.

§39
(1) Zweigspezifische Anforderungen auf der Grundlage die

ser Anordnung sind in den Richtlinien zur Rechnungsführung 
und Statistik der Staatsorgane bzw. übergeordneten Organe 
oder anderen normativen Regelungen der Staatsorgane fest
zulegen.
. (2) Abweichungen von den Vorschriften dieser Anordnung 

bedürfen der Zustimmung durch die Staatliche Zentralver
waltung für Statistik.

(3) Der Minister für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirt
schaft regelt auf der Grundlage dieser Anordnung zweigty
pische Besonderheiten für den Bereich der sozialistischen 
Landwirtschaft und deren kooperative Einrichtungen, der 
Minister für Bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittel
industrie regelt zweigtypische Besonderheiten für den Be
reich der Produktionsgenossenschaften des Handwerks.

§40
• (1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1985 in Kraft. Für 

Produktionsgenossenschaften des Handwerks tritt diese An
ordnung am 1. Januar 1986 in Kraft.

(2) Am 31. Dezember 1984 tritt die Anordnung vom 20. Juni 
1975 über die Durchführung von Inventuren in den Betrie
ben, Kombinaten, Einrichtungen und wirtschaftsleitenden Or
ganen — Inventurrichtlinie — (Sonderdruck Nr. 801 des Ge
setzblattes) außer Kraft.

(3) Ab 1. Januar 1986 sind die Grundsätze zur Durchführung 
von Inventuren (Anlage 3) zur Anordnung Nr. 2 vom 29. De
zember 1972 über vereinfachte Anforderungen an die Erfas
sung und Nachweisführung in Rechnungsführung und Sta
tistik (GBl. I 1973 Nr. 5 S. 60) von den Produktionsgenossen
schaften des Handwerks nicht mehr anzuwenden.

Berlin, den 31. Oktober 1984
Der Leiter

der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik
Prof. Dr. sc. Dr. h. c. D o n d a * 1

Erste Durchführungsbestimmung 
zum Gesetz über Warenkennzeichen 

vom 3. Dezember 1984
Aufgrund des § 34 des Gesetzes vom 30. November 1984 

über Warenkennzeichen (GBl. I Nr. 33 S. 397) wird im Ein
vernehmen mit den Leitern der zuständigen zentralen staat
lichen Organe folgendes bestimmt: _

Zu § 2 des Gesetzes:
§ 1

Gestaltung von Marken
(1) Die Leiter der Betriebe sind dafür verantwortlich, daß 

neue Marken so gestaltet werden, daß sie den Anforderungen 
an den Rechtsschutz entsprechen und eine hohe Werbewirk
samkeit erreichen.

(2) Beim Patentamt besteht eine Gutachterkommission, 
die auf Ersuchen der Betriebe eine Einschätzung zur werbe
wirksamen Gestaltung von Marken unter Berücksichtigung 
schutzrechtlicher Anforderungen vornimmt. Die Mitglieder 
der Kommission werden vom Präsidenten des Patentamtes 
berufen und abberufen.

(3) Die Prüfungsstellen des Patentamtes sind berechtigt, 
den Betrieben die Einschätzung einer Marke durch die Gut
achterkommission und die Verbesserung der Gestaltung der 
Marke zu empfehlen.


